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Errichtung von Bildungsgängen an den Berufskollegs 
des Rhein-Sieg-Kreises in Siegburg und Bonn-
Duisdorf: 
1. "Berufsgrundschuljahr" an den Berufskollegs in 
Siegburg und Bonn-Duisdorf 
2. "Personaldienstleistungskaufmann/frau" am 
Berufskolleg in Bonn-Duisdorf 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag fasst nachstehenden Beschluss: 
 

1. Der Rhein-Sieg-Kreis richtet an den Berufskollegs in Siegburg und Bonn-Duisdorf 
zum Schuljahr 2008/2009 den Bildungsgang „Berufsgrundschuljahr, Wirtschaft und 
Verwaltung“ nach Anlage A, Abschnitt 4 der APO-BK (Ausbildungs- und 
Prüfungsordnung Berufskolleg) ein, 

 
2. Der Rhein-Sieg-Kreis richtet am Berufskolleg in Bonn-Duisdorf zum Schuljahr 

2008/2009 den Bildungsgang „Personaldienstleistungskaufmann/frau“ nach Anlage 
A, Abschnitt 1 der APO-BK ein. 

 
Vorbemerkungen: 
 
Nach § 81 Abs. 2 Schulgesetz NRW beschließt der Schulträger u.a. über die Errichtung und 
Änderung einer Schule. Als Änderung sind u.a. die Errichtung und Erweiterung von 
Bildungsgängen an Berufskollegs zu behandeln.  
 
Erläuterungen: 
 
Der Schulleiter des Berufskollegs in Siegburg hat mit Schreiben v. 18.10.2007 die Errichtung des 
o .a. Bildungsganges zu Ziffer 1. beantragt. Ein gleich lautender Antrag wurde am 23.10.2007 
vom Schulleiter des Berufskollegs in Bonn-Duisdorf gestellt. Des Weiteren beantragte der 
Schulleiter des Berufskollegs in Bonn-Duisdorf mit Schreiben v. 31.10.2007 die Errichtung des 
Bildungsganges zu Ziffer 2. 
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Zu 1.): 
Aufgrund einer Änderung der APO-BK, Anlage B (zweijährige Berufsfachschule) mit Wirkung 
zum 01.08.2007 ist für Schülerinnen und Schüler mit Hauptschulabschluss die Berechtigung 
„Mittlerer Bildungsabschluss“ nach einem Jahr im Bildungsgang gem. APO-BK Anlage B (sog. 
Handelsschule) nicht mehr möglich. Dieser Abschluss kann in diesem Bildungsgang erst nach 
dem zweiten Jahr erlangt werden. 
 
Im Berufsgrundschuljahr wird der Erwerb des Mittleren Bildungsabschlusses bei entsprechenden 
Leistungen nach einem Jahr bescheinigt. Guten Schülern wird damit der Übergang in die sog. 
Höhere Handelsschule weiterhin ermöglicht. 
Für die Schüler/innen, die eine Ausbildung anstreben, vergrößern sich die Ausbildungschancen 
mit dem Abschluss eines Bildungsganges nach einem Jahr eher als mit dem Abbruch einer auf 
zwei Jahren angelegten Schulform. 
 
Der neue Bildungsgang erfordert keine weiteren Unterrichts-/Fachräume. Die erforderliche 
Ausstattung ist ebenfalls vorhanden. 
 
Zu 2.): 
Der neue Ausbildungsberuf „Personaldienstleistungskaufmann/frau“ wird voraussichtlich ab dem 
01.08.2008 von Industrie und Handel angeboten werden. Das Tätigkeitsgebiet überschneidet 
sich in weiten Bereichen mit den Inhalten der Bürokaufleute und Kaufleute für 
Bürokommunikation, die bislang in den Personaldienstleistungsunternehmen und 
Personalabteilungen von Unternehmen tätig sind. Beide Berufsbilder werden am Berufskolleg in 
Bonn-Duisdorf beschult. In diesen Ausbildungsberufen ist mit einem Rückgang bei 
entsprechenden Ausbildungsplatzzahlen im neuen Beruf zu rechnen. 
 
Aufgrund der großen inhaltlichen Überschneidung dieser Ausbildungsberufe ist es folgerichtig, 
diesen neuen Beruf ebenfalls in Bonn-Duisdorf im Rahmen der vorhandenen räumlichen 
Kapazitäten und Sachausstattung zu beschulen. 
 
Die Verwaltung hält die vorliegenden Errichtungsanträge für sinnvoll und unterstützt diese. 
 
Der Ausschuss für Schule und Sport hat vorgenannter Beschlussempfehlung in seiner Sitzung 
am 26.11.2007 einstimmig zugestimmt. Über die Beschlussempfehlung des Kreisausschusses – 
10.12.2007 – wird in der Sitzung mündlich berichtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


